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Medienmitteilung 
 
Berufungsverhandlung im Strafverfahren gegen Dr. Pierin Vincenz und 
weitere Beschuldigte (Geschäfts-Nr. SB250133) 

Die Berufungsverhandlung am Obergericht Zürich im Verfahren gegen Dr. Pierin 

Vincenz und zahlreiche weitere Beschuldigte wird voraussichtlich vom 10. bis 21. Au-

gust 2026 stattfinden (Reservetermine 24. August bis 4. September 2026).  

Die Einzelheiten inklusive Anmeldemodalitäten für Medien und Besuchende werden ei-

nige Wochen vorher bekannt gegeben. 

Aufgrund der ausserordentlichen Dimensionen der Akten und der hohen Komplexität des 

Verfahrens gestaltet sich die Vorbereitung der Verhandlung aufwändig und nimmt einige 

Zeit in Anspruch, wobei laufend - auch während des Verfahrens vor Bundesgericht - über 

prozessuale Anträge zu entscheiden war respektive ist.  

Wie bei Rückweisungen durch das Bundesgericht üblich werden seitens der I. Strafkam-

mer die gleichen Richter bzw. die gleiche Richterin wie bisher eingesetzt.  

 

Kontakt 

Sabina Motta, Kommunikationsbeauftragte Obergericht 

Tel. 044 257 92 88 

Marc Bodenmann-Stocker, Stv. Kommunikationsbeauftragter Obergericht 

Tel. 044 257 92 55 

E-Mail: medien.obergericht@gerichte-zh.ch 

Tel. Zentrale: 044 257 91 91 
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Das Obergericht des Kantons Zürich in Kürze 

Das Obergericht ist mit rund 350 Mitarbeitenden das grösste der drei obersten kantonalen  

Gerichte. Es besteht aktuell aus 52 voll- sowie teilamtlichen Mitgliedern. Deren Anzahl wird – wie 

auch bei den Ersatzmitgliedern – vom Kantonsrat festgelegt. Die Oberrichterinnen und Oberrich-

ter werden in ihrer Tätigkeit von je rund 150 juristischen und kaufmännischen/technischen  

Mitarbeitenden unterstützt. 

Das Obergericht ist zur Hauptsache Rechtsmittelinstanz in Zivil- und Strafsachen.  

Als Justizverwaltungsbehörde ist es für das Budget des Obergerichts, der Bezirksgerichte und 

der Notariate zuständig, beaufsichtigt – mittelbar oder unmittelbar – die Bezirksgerichte samt den 

angegliederten Gerichten und Behörden, die Notariate, die Grundbuch- und Konkursämter, die 

Gemeindeammann- und Betreibungsämter sowie die Friedensrichterämter. 

Das Obergericht besteht aus den zwei Zivil- und den drei Strafkammern, dem Handelsgericht und 

dem Zwangsmassnahmengericht. Angegliedert sind ihm ferner u.a. die Aufsichtskommission 

über die Anwältinnen und Anwälte im Kanton Zürich, die Anwaltsprüfungskommission, die Nota-

riatsprüfungskommission, die Prüfungskommission für Betreibungsbeamte, die Fachkommis-

sion/Zentralstelle für psychiatrische und psychologische Gutachten sowie die Fachgruppe/Zent-

ralstelle Sprachdienstleistungen. 

In all seinen Funktionen bearbeitet das Obergericht jährlich mehr als 10’000 Geschäfte, davon 

rund 5’000 Rechtsmittelverfahren. 

 
 


